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IMPRESSUM

Wer wird dieses Zeug lesen? 

(*Gaius Lucilius, römischer Dichter, 180-103 v. Chr.)

V E R E H R T E  L E S E R I N , 
V E R E H R T E R  L E S E R ,

mit unserer ersten Ausgabe „SCHWARZ AUF WEISS“ 

betreten wir Neuland. In unserem bisherigen H&M 

Newsletter hatten wir Sie kurz und prägnant über  

aktuelle Rechtsthemen informiert; in „SCHWARZ 

AUF WEISS“ möchten wir Sie außerdem einladen, 

unsere Kanzlei und uns noch besser kennenzu-

lernen. Als Wirtschaftsanwälte haben wir das Ver-

gnügen, spannende Unternehmen und erfolgreiche 

Unternehmer, ebenso aber Querköpfe, streitlustige  

Meinungskämpfer und engagierte Mitmenschen näher  

kennenzulernen. Jetzt drehen wir die Perspektive –  

machen Sie sich ein Bild von uns. Eine maßgebliche  

Motivation für das neue Format war außerdem: Für 

leidenschaftliche Anwälte ist es leider und längst 

wegen der Schnelllebigkeit ein seltenes Privileg,  

außerhalb von Schriftsätzen, Briefen und Vertrags- 

werken mit „Wort und Sprache als Waffe“ zu han-

tieren. Hoffentlich haben Sie ähnlich viel Vergnügen  

bei der Lektüre, wie wir beim Schreiben hatten. Sei  

es zu den Herausforderungen der viel gescholtenen  

DSGVO, im Interview mit einem bekennenden Bau- 

rechtler, über die Lebensräume von Eidechsen in  

unserer Nachbarschaft und darüber, was besonders  

treue Mandanten eigentlich so über uns denken.  

Die HAVER & MAILÄNDER Insights informieren  

über Internes und Interessantes aus dem Büro  

Lenzhalde. Unser Magazin soll künftig zweimal jährlich  

erscheinen und Sie mit Neuigkeiten, Wissenswertem  

sowie über Ein- und Aussichten informieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer ersten  

Ausgabe, mancherlei Anregung, hoffentlich den einen  

oder anderen Erkenntnisgewinn oder zumindest 

Schmunzeln – wir freuen uns schon auf Ihr Feedback.

Mit besten Wünschen  

Ihr Dr. Peter Mailänder 

EDITORIAL INHALT
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„ D I E  Z W E I T E “

DSGVO

Nachdem die meisten Unternehmen 

mittlerweile die Grundlagenarbeit auf 

dem Weg zu einer datenschutzrecht-

lichen Compliance bewältigt haben, 

wendet sich der juristische Blick nun-

mehr spezielleren Praxisfragen zu.  

D A T E N Ü B E R - 
M I T T L U N G  I M  
V E R T R I E B S S Y S T E M 

Der Datenaustausch zwischen Handels-

vertretern und Vertriebshändlern auf der 

einen und Unternehmern auf der anderen  

Seite	 erfolgt	 nach	 wie	 vor	 häuig	 wie	
selbstverständlich. Dabei ist beiden Seiten  

oft nicht bewusst, dass auch hier zahl- 

reiche datenschutzrechtliche Fallstricke 

lauern. Dies gilt u. a. für die Frage der 

Weitergabe von Kundendaten durch den 

Vertriebshändler an den Unternehmer 

zwecks Erlangung des Ausgleichsan-

spruchs. Datenschutzrechtlich relevant 

sind dabei nur sog. personenbezogene 

Daten, d. h. solche, durch die eine natür-

liche	Person	identiiziert	und	identiizier-
bar wird. Natürlich sind reine Firmen- 

adressen von Kunden keine personen- 

bezogenen Daten. Anders verhält es sich  

jedoch mit den Namen der zuständigen 

Ansprechpartner, ihren Telefonnummern 

und E-Mail-Adressen, die unter Vertriebs- 

und Marketingaspekten von besonderem 

Interesse sind. Hierbei handelt es sich un-

zweifelhaft um personenbezogene Daten.  

Allerdings bedarf auch die Übermittlung 

personenbezogener Daten, die wie die 

Erhebung und Nutzung von Daten eine 

Datenverarbeitung	 gemäß	 Art.	 4	 Ziff.	 2	 
DSGVO darstellt, stets einer Rechts-

grundlage gemäß Art. 6 DSGVO. Rela-

tiv unproblematisch stellt sich noch die 

Lage beim selbstständigen Handelsver- 

treter dar, der Verträge mit dem Prinzipal 

vermittelt. Hier ist die Datenübermittlung 

zwingend erforderlich, damit der Vertrag 

mit dem Betroffenen überhaupt zustande 

kommen kann. Als Rechtsgrundlage kann 

daher	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	DSGVO	(Durchfüh- 
rung	eines	Vertragsverhältnisses)	dienen.	

Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung: 
Die Basisarbeit ist in den meisten Unter-
nehmen erledigt, jetzt werfen wir einen 
Blick auf speziellere Themenstellungen.
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Schwieriger sind demgegenüber die 

Übermittlungsvorgänge beim Vertriebs-

händler, der im eigenen Namen selbst-

ständig Verträge mit seinen Kunden 

schließt. Will der Vertriebshändler diese  

Kundendaten nunmehr an den Her-

steller – dessen Produkte er vertrieben  

hat – übermitteln, um von diesem seinen 

Ausgleichsanspruch gemäß § 89b HGB 

analog zu erhalten, stellt sich auch inso-

fern die Frage nach der Rechtsgrundlage. 

Ohne diese wäre nämlich die Datenüber-

mittlung rechtswidrig, was zur Nichtigkeit 

der Vereinbarung des Handelsvertreter-

ausgleichsanspruches	 gemäß	 §	 134	 BGB	 
führen würde. Der Vertriebshändler  

würde leer ausgehen und die rechtswid-

rige Nutzung und Übermittlung der Kun-

dendaten wäre bußgeldbewehrt. Weder 

kann sich jedoch der Vertriebshändler auf 

die Rechtsgrundlage des Vertrages mit 

seinem Kunden stützen, da er ausschließ-

lich in eigenem Interesse handelt und 

aus Sicht des von der Datenübermittlung  

betroffenen Kunden die Übermittlung  

seiner Daten an den Unternehmer des Ver- 

triebshändlers nicht zur Erfüllung eines 

mit ihm – dem Kunden – bestehenden  

Vertrages dient. Noch kommt eine Auf-

tragsverarbeitung	gemäß	Art.	28	DSGVO	
auf Weisung des Unternehmers in  

Betracht, da der Vertriebshändler eigene 

Entscheidungsspielräume hat. Auch an  

einer Einwilligung der Kunden wird es 

häuig	mangeln	(einmal	abgesehen	davon,	 
dass diese jederzeit für die Zukunft wider-

rufen	werden	kann).	Als	alleinige	Rechts-

grundlage bietet sich daher die Wahr-

nehmung berechtigter Interessen des 

Vertriebshändlers an. Die Interessen der  

Kunden dürften nur ausnahmsweise über- 

wiegen,	wenn	es	Geheimhaltungsplichten	 
(Know-how-Schutz)	 gibt	 oder	 höchst- 
persönliche Informationen übermittelt  

werden. Dies allein reicht jedoch nicht 

aus, um sich auf dem Boden des Gesetzes  

zu bewegen. Die Datenschutzgrundver- 

ordnung verlangt darüber hinaus, dass die  

von einer Datenübermittlung Betroffenen  

stets ausführlich zu informieren sind 

(Art.	 13,	 14	 DSGVO),	 d.h.	 es	 sind	 umfas-

sende Datenschutzhinweise an die Kun-

den auszuhändigen. Unterlässt man dies, 

so stehen neben dem Wegfall des Aus-

gleichsanspruches ebenfalls Schadens-

ersatzansprüche, Geldbußen oder sogar 

Straftatbestände im Raum. 

D A T E N Ü B E R -
M I T T L U N G 
I M  K O N Z E R N

Auch die konzerninterne Datenüber-

mittlung erfolgt datenschutzrechtlich 

oft	 unrelektiert.	 Ein	 Konzernprivileg 

kennt die Datenschutzgrundverordnung 

nicht, d. h. selbst die Datenübermittlung 

zwischen verbundenen Unternehmen 

bedarf grundsätzlich eines Erlaubnistat-

bestandes. Auch insofern kann im Einzel-

fall als Legitimation die Wahrnehmung 

berechtigter Interessen gemäß Art. 6 

Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 f	 DSGVO	 dienen,	 zumal	 –	
wie die Datenschutzgrundverordnung in 

Erwägungsgrund 48 ausführt – Teile einer 

Unternehmensgruppe ein berechtigtes 

Interesse haben können, untereinander 

personenbezogene Daten für interne Ver-

waltungszwecke auszutauschen. Stets 

muss aber eine Güterabwägung mit den 

Interessen der Betroffenen erfolgen. Dies 

betrifft insbesondere den Beschäftigten- 

datenschutz, da insofern eine Daten-

übermittlung	gemäß	§	26	BDSG	nur	erfol-
gen darf, wenn dies für die Durchführung 

des Beschäftigungsverhältnisses erfor-

derlich ist. Sie muss stets das mildeste 

Mittel und in der Eingriffsintensität ge-

ring sein. Gerade bei Datenübermittlun-

gen	 in	 sog.	 Drittstaaten	 (außerhalb	 der	
EU)	 erscheint	 dies	 indes	 häuig	 kritisch	
und lässt sich besonders in Bezug auf 

Beschäftigtendaten zumeist auch nur 

rechtfertigen, wenn Arbeitnehmer zum 

Auslandseinsatz sowohl arbeitsvertrag-

lich	 als	 auch	 in	 der	 gelebten	 Praxis	 vor-
gesehen sind. Demgegenüber hilft eine 

Einwilligung der Beschäftigten meistens 

nicht, da ein Kriterium für die Einwilli-

gung die Freiwilligkeit ist, von der im 

Arbeitsverhältnis eher ausnahmsweise 

auszugehen ist. Das Gesetz nennt als  

unbedenklich lediglich Vorgänge, die 

einen rechtlichen oder wirtschaftlichen 

Vorteil für den Arbeitnehmer bringen 

oder bei denen die Interessen von Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber gleichgelagert 

sind. 

A U F T R A G S V E R A R -
B E I T U N G  –  J O I N T 
C O N T R O L L E R S H I P

Ein anderes Instrument kann bei der 

konzerninternen Datenübermittlung hel- 

fen. Eine Datenübermittlung liegt näm-

lich dann nicht vor, wenn z. B. ein  

EU-ansässiges Tochterunternehmen als  

Auftragsverarbeiter eingesetzt wird. 

Das Instrument der Auftragsverarbei-

tung war bereits vor Inkrafttreten der 

DSGVO	 bekannt;	 allerdings	 speziiziert	
Art.	 28	 DSGVO	 nunmehr	 europaweit	
die inhaltlichen Anforderungen an das 

hierfür erforderliche und schriftlich  

abzuschließende Vertragsverhältnis. Die  

Auftragsverarbeitung ist nunmehr aller- 

dings	 von	 der	 gem.	 Art.	 26	 DSGVO	
neu eingeführten „Datenverarbeitung  

in gemeinsamer Verantwortlichkeit“ 

( Joint Controllership) zu unterschei-

den.	 Letztere	 bietet	 sich	 für	 komplexe	 
Strukturen der konzerninternen Zusam- 

menarbeit an. Auch die Joint Controller- 

ship setzt einen Vertrag voraus. Aller- 

dings können die Kontrolle, die Verant- 

wortlichkeit und die interne Haftung  

durchaus vielfältig, nicht unbedingt 

gleichrangig geregelt werden.

Der Weg zur Datenschutz-Compliance ist lang 
und beschwerlich. Seit dem 25. Mai 2018 bildet 
die DSGVO den gemeinsamen Datenschutzrahmen 
in der Europäischen Union.
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Spezielle datenschutzrechtliche Bestimmungen gilt es bei  
der Datenübermittlung innerhalb des Konzerns zu beachten.  

B E T T I N A 
B A C K E S

Tel: +49 (0)7 11 / 2 27 44 31

bc@haver-mailaender.de

I H R E  A N S P R E C H P A R T N E R :

D R .  S T E P H A N 
B A U R

Tel: +49 (0)7 11 / 2 27 44 82

sb@haver-mailaender.de

Die Abgrenzung zwischen einer „Auftrags- 

verarbeitung“ und einer „Joint Controller- 

ship“ stellt sich regelmäßig schwierig dar.  

Eine zentralisierte Adressverwaltung kann  

bei	schlichter	Adresserfassung	und	-plege	 
z. B. Auftragsverarbeitung sein. Wenn 

das in diesem Bereich tätige Tochterun-

ternehmen die Daten jedoch für eigene  

Zwecke nutzen will, ist eher eine Joint 

Controllership anzunehmen. Ähnlich 

sieht dies im Bereich der Lohn- und  

Gehaltsabrechnung und der Personal-

verwaltung aus. Hauptkriterium ist, ob  

Entscheidungen über Mittel und  

Zwecke der Verarbeitung gemeinsam 

gefällt	werden	( Joint	Controllership)	oder	
ob ein Unternehmen von den Weisungen 

des anderen abhängig	 ist	 (Auftragsver-
arbeitung).	

D A T E N S C H U T Z 
B E I  M & A 
T R A N S A K T I O N E N

Mit Blick auf Unternehmenstransaktionen  

wird	 häuig	 die	 Auffassung	 vertreten,	
dass sog. SHARE DEALS – also der Erwerb 

von Unternehmensanteilen – hinsichtlich 

der „miterworbenen“ personenbezoge-

nen	Daten	 (z.	B.	von	Kunden,	Arbeitneh-

mern,	 etc.)	 unbedenklich	 sei.	 Dem	 kann	
nur bedingt gefolgt werden. Richtig ist  

zunächst, dass bei einem SHARE DEAL 

das zu kaufende Unternehmen – in der 

Regel	 also	 die	 juristische	 Person	 (z.	 B.	 
GmbH,	 AG)	 –	 als	 datenschutzrechtlich	
„Verantwortlicher“	 (Art.	 4	 Nr.	 7	 DSGVO)	
bestehen bleibt. Im Ergebnis bedingt  

daher der Transaktionsvollzug beim 

SHARE	 DEAL	 (Anteilsübertragung)	 im	 
Gegensatz zu einem sog. ASSET DEAL  

(z.	B.	Übermittlung	der	„verkauften“	Kun-

dendaten)	keine	Datenübertragung.	

Dabei wird indes gerne übersehen, dass 

auch ein sog. SHARE DEAL datenschutz-

rechtliche Implikationen zeitigt. So kommt  

es regelmäßig weit vor dem eigentlichen 

Transaktionsvollzug	 (z.	 B.	 anlässlich	 der	
Unternehmensprüfung)	zu	einer	Offenle-

gung von Informationen über das kauf-

gegenständliche Unternehmen incl. des-

sen Kunden- und Arbeitnehmerdaten. 

Bereits die Offenlegung solcher Daten 

stellt indes – da der Käufer zu diesem 

Zeitpunkt noch außenstehender Dritter 

ist – einen datenschutzrelevanten Vor-

gang dar. Auch wenn sich im Einzelfall 

mittels einer sog. „Interessensabwägung“ 

(Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	f	DSGVO)	ein	hierfür	
erforderlicher Legitimationsgrund darstellen 

lässt – was zumeist die Implementierung 

lankierender	Sicherungsmaßnahmen	er-
fordert	 (z.	 B.	 durch	 Geheimhaltungsver-
einbarungen)	–,	stellt	sich	spätestens	mit	
Blick	 auf	 die	 neue	 Vorschrift	 des	 Art.	 13	
Abs. 3 DSGVO die Frage, wie die dortigen 

Informationsplichten	erfüllt	werden	kön-

nen.	Denn	die	Offenlegung	von	Kunden-/
Mitarbeiterdaten	an	einen	Dritten	(Erwer- 
ber)	stellt	zumeist	eine	datenschutzrecht-
liche Zweckänderung dar, so dass dies  

eigentlich nur bei entsprechender Vorab-

information an die hiervon betroffenen 

Kunden bzw. Mitarbeiter zulässig ist. Eine 

solche Vorabinformation liefe indes nicht 

selten einem Geheimhaltungsinteresse 

der Transaktionsbeteiligten zuwider. Wie 

dieser	Konlikt	gelöst	werden	kann,	beant- 
wortet	Art.	13	DSGVO	nicht.	Diskussions-

würdig	 erscheint,	 die	 etwas	 lexibleren	
Abwägungsgrundsätze – wie sie u. a. in  

Art.	 14	 DSGVO	 für	 bestimmte	 Informa- 
tionsplichten	vorgesehen	sind	–	entspre-

chend anzuwenden, so dass u. a. Offen-

legung gegenüber Berufsgeheimnisträ-

gern	 (z.	 B.	 anwaltlichen	 Beratern	 des	
Erwerbers)	 von	 der	 Vorabinformation	
ausgenommen wären. Angesichts drohen- 

der Bußgelder bei Verstößen gegen die 

Informationsplicht	 bleibt	 indes	 in	 Zwei-
felsfällen eine Abstimmung mit den Auf-

sichtsbehörden zu erwägen.
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K O M M E N T A R 

Erfreulich deutlich hat der Bundesgerichtshof klarge-

stellt, dass digitale Hinterlassenschaften gleichge-

stellt sind mit jedem sonstigen Nachlassgegen-

stand. Die Erben haben somit das Recht über 

die Daten des Verstorbenen in dem von 

ihm vorgegebenen Rahmen zu verfügen. 

Allerdings ist die Durchsetzbarkeit des 

Anspruchs oftmals problematisch, da 

Provider im Ausland sitzen oder deren 

AGBs – oftmals rechtlich bedenkliche –  

Restriktionen	 enthalten.	 Es	 empiehlt	 
sich deshalb – nicht nur im Hinblick auf 

den Erbfall, sondern auch in Bezug auf 

lebzeitige „Notfälle“ entsprechend Vor- 

sorge zu treffen. Eine sorgfältige Doku- 

mentation aller Online-Aktivitäten mit ent- 

sprechenden	 Zugangsdaten	 empiehlt	 sich	 ebenso	 
wie die Aufnahme „digitaler Befugnisse“ in eine – ggf. 

transmortale Vorsorgevollmacht oder die Erteilung 

einer separaten „digitalen Vollmacht“.

Der digitale Nachlass: 

Klar geregelt – problematisch durchzusetzen

von Dr. Ekkehard Hagedorn

JURISTISCH 
BETRACHTET

Unter	der	Co-Leitung	von	Dr.	Alexander	Hübner	tragen	
Vergaberechtsexperten	 aus	 den	 zuständigen	 Bundes-

ministerien in Deutschland und Österreich, aus dem 

Schweizer Bundesverwaltungsgericht sowie aus Rechts-

wissenschaft, Verbandswesen und österreichischer An-

waltschaft zu Modernisierung und Digitalisierung des 

Vergaberechts im deutschsprachigen Raum sowie zu  

20	Jahren	Vergabekammern	in	Deutschland	vor.

V E R A N S T A L T U N G

Weltweit gut vernetzt: 

The Law Firm Network

The	Law	Firm	Network	(www.lfnglobal.com)	 
ist eine weltweite Vereinigung unabhän-

giger, mittelständischer Wirtschaftskanz-

leien.	 Dem	 1989	 gegründeten	 Netzwerk	
gehören	heute	Mitglieder	in	etwa	60	Län-

dern an. Das Besondere dieser Vereini-

gung ist der enge, persönliche und fach-

liche Austausch untereinander. Viele der 

Mitglieder sind über Jahre hinweg freund-

schaftlich und durch enge anwaltliche  

Zusammenarbeit verbunden.

Neue Mitglieder werden über Empfehlun-

gen bestehender Netzwerkpartner aufge-

nommen, wodurch die Beratungsleistung 

auf hohem Niveau sichergestellt wird. 

Der Vorteil für Mandanten liegt einerseits 

am regionalen Hauptansprechpartner, 

der	 eizient	 und	 zielgerichtet	 alle	 Anlie-

gen aus einer Hand koordiniert. Anderer-

seits	wird	vom	landesspeziischen	Know-
how	 des	 jeweiligen	 Partners	 proitiert,	
der eng verwurzelt die rechtlichen und 

politischen Gegebenheiten vor Ort genau 

kennt – besser als lokale Büros global 

agierender Großkanzleien.

Diese internationale Kompetenz von  

HAVER & MAILÄNDER als jahrzehnte-

langes Mitglied in The Law Firm Network,  

dessen	Vorsitzender	seit	2018	unser	Part-
ner Kai Graf v. der Recke ist, nutzen viele 

unserer Mandanten weltweit – erfolgreich! 

N E T Z W E R K

The Law Firm NetworkThe Law Firm Network
F A R - R E A C H I N G  L E G A L  S O L U T I O N S

„Umbruch in den öffentlichen Beschaffungs-

märkten D-A-CH“ – Veranstaltung des forum 

vergabe e.V. am 23.5.2019

Termin: Donnerstag,	23.	Mai	2019,	10:00	–	15:30	Uhr
Ort: Haus	der	Wirtschaft,	Willi-Bleicher-Straße	19,	70174	Stuttgart

Programm und Anmeldung: www.forum-vergabe.de
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DR. TOBIAS 
EISENMANN

B A U -  U N D  A R C H I T E K T E N R E C H T , 
I M M O B I L I E N R E C H T

D R .  T O B I A S 
E I S E N M A N N

Tel: +49 (0)7 11 / 2 27 44 67

te@haver-mailaender.de

I H R  A N S P R E C H P A R T N E R :

Rechtsanwalt seit 1997,
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Den facettenreichen Kompetenzbe-

reich „Bau- und Architektenrecht, Im-

mobilienrecht“ verantwortet Dr. Tobias 

Eisenmann, der in der Beratung und 

Vertretung von Mandanten bei Groß-

bauprojekten und Immobilientransak-

tionen über jahrzehntelange Erfah-

rung verfügt.  

Das Immobilienrecht –  

ein vielschichtiges Rechtsgebiet

In der Tat tangiert das Immobilienrecht 

viele unterschiedliche Rechtsgebiete, ins-

besondere natürlich das Grundstücks-

recht inklusive dem Kaufrecht, das Bau- 

und Architektenrecht, das Miet- und 

Pachtrecht sowie das Gesellschaftsrecht. 

Ebenfalls mit einbezogen sind das Steuer-

recht und das öffentliche Baurecht. Vor 

allem bei größeren Immobilientransakti-

onen bedarf es individueller Berater-

teams mit Spezialisten aus vielen Fachbe-

reichen.

Was gab den Ausschlag sich für das 

Immobilienrecht zu spezialisieren?

Architektur und Bauen hat mich schon 

immer interessiert. Die Leidenschaft für 

das Immobilienrecht entwickelte sich so-

mit schon sehr früh während meiner  

anwaltlichen Tätigkeit. Die große Vielfalt 

der rechtlichen Fragestellungen, die sich 

allein aus dem Lebenszyklus einer Immo-

bilie ergeben, und die besondere Dyna-

mik des Prozesses einer Immobilientrans-

aktion begeistern mich. Außerdem ist es 

ein Rechtsgebiet zum „Anfassen“, da hier 

die Immobile im Mittelpunkt steht.

Was sind die häuigsten Aufgaben-

stellungen im Immobilienrecht?

In der Regel kommen Mandanten auf uns 

zu, wenn sie eine Immobilie bauen, kau-

fen oder verkaufen, mieten oder vermie-

ten,  umstrukturieren oder entwickeln 

wollen. Zu den üblichen Anwaltstätigkei-

ten gehören die Ausarbeitung und recht-

liche Prüfung von Verträgen, die Beratung 

von Baubeteiligten bei Mängeln oder Stö-

rungen des Bauablaufs sowie in Vergü-

tungsfragen. Im Zusammenhang mit  

Immobilientransaktionen führen wir Due- 

Diligence-Prüfungen durch, d. h. wir prüfen  

und analysieren die rechtlichen Verhält-

nisse	 und	 identiizieren	 wirtschaftliche	
sowie haftungsrechtliche Risiken für den 

Mandanten. Die Erkenntnisse aus der 

Due-Diligence-Prüfung	 ließen	 unmittel-
bar in die grundsätzliche Erwerbsent-

scheidung	ein	und	haben	zudem	Einluss	
auf die Kaufpreiskalkulation und die Gestal- 

tung und Verhandlung des Kaufvertrages.

Werden auch grenzüberschreiten-

de Aufgabenstellungen anwaltlich 

beraten? 

Ja.	Wir	beraten	häuig	ausländische	Inves-

toren, die im Inland Immobilienvermögen 

besitzen oder erwerben möchten. 

Haben Finanzkrisen Auswirkungen 

auf den Bereich des Immobilien-

rechts?

Die Immobilienbranche boomt seit Jah-

ren und ist als Beratungsfeld vergleichs-

weise krisensicher.

Lassen sich Trends vor dem 

Hintergrund der aktuellen Wirt-

schaftslage ablesen?

Bei der aktuellen Wirtschaftslage bietet 

das Immobilienrecht ein enormes Poten-

zial. Im Falle einer Zinswende und  

dadurch steigender Kosten für die Immo-

bilieninanzierung	käme	vermutlich	noch	
mehr Bewegung in den Immobilienmarkt, 

denn wenn die Finanzierungskosten stei-

gen, bewerten Investoren die Rendite ihrer 

Bestandsimmobilien neu und stoßen rendi-

teschwache Objekte ab, was wiederum  

anwaltlichen Beratungsbedarf erfordert.
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HAVER & MAILÄNDER ist auch 

in diesem Jahr wieder mit dabei und 

freut sich auf packende Matches.

M E R C E D E S C U P  2 0 1 9

Seit	 1898	 hießt	 es:	 Spiel, Satz und Sieg beim traditionsreichen Tennisclub  

Weissenhof Stuttgart e. V.	 Vom	08.	bis	 zum	16.06.2019	 versammelt	 sich	die	Welt- 
spitze der Herren und trägt das Turnier zum fünften Mal auf Rasen aus. 

INSIGHTS

Zum	1.	Februar	diesen	 Jahres	konnten	wir	Linn Pröckl begrüßen. Die Fachanwältin für Familien- und Erbrecht verstärkt das von 

Daniela Mailänder geführte Kompetenzfeld Familien-, Vermögenssorge und Personenrecht. Seit März ist Evgeniya Yushkova für  

die Kompetenzfelder Streitbeilegung und Kartellrecht tätig und Sebastian Vollmer unterstützt	seit	1.4.2019	das	Gesellschaftsrecht	
und Schiedsverfahren.

H A V E R  &  M A I L Ä N D E R  V E R S T Ä R K T  S I C H

F A K U L T Ä T S K A R R I E R E T A G E 
in Heidelberg, Tübingen und Freiburg und Mannheim

Bei den diesjährigen Karrieretagen in den 

juristischen Fakultäten präsentiert sich 

HAVER & MAILÄNDER erstmals mit neu-

em Auftritt. Von einer Zukunft mit besten 

Aussichten konnten sich die Studenten in 

ausführlichen Gesprächen informieren 

und zum Karrierestart leckeres Studen-

tenfutter und Energydrinks mitnehmen.

HAVER & MAILÄNDER AUF 

SOCIAL MEDIA
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden 

und erfahren Sie immer aktuell alle 

Neuigkeiten, Veranstaltungen und 

Veröffentlichungen. Folgen Sie uns 

einfach auf Xing und LinkedIn.

©
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I C C  Y A F  R E G I O N A L 
R E P R E S E N T A T I V E

Dr. Roland Kläger, Partner in unserem 

Bereich Schiedsverfahren, ist zum ICC  

YAF Regional Representative Europa und 

Russland ernannt. Das Young Arbitrators 

Forum	 (YAF)	 ist	 das	 Netzwerk	 für	 junge	
Praktiker der Internationalen Handels-

kammer	 (ICC)	 mit	 mehr	 als	 10.000	 Mit-
gliedern in sechs Regionen: Afrika, dem 

Nahen Osten und der Türkei, Nordasien, 

Südasien, Europa und Russland, Latein- 

und Nordamerika.



9

A U S -
G E Z E I C H N E T E 
A R B E I T !

 The Legal 500 Deutschland 2019:  

TOP KANZLEI in der Kategorie Wirt-

schaftskanzlei Metropolregion Stuttgart. 

Empfohlen in der Kategorie Handels-  

und Vertriebsrecht, Kartellrecht und 

Arbitration.

 IURRATIO Nominierung 2019: 

Bester Arbeitgeber für Referendare, 

beste mittelständische Kanzlei, 

beste Kanzlei in Stuttgart.

 JUVE 2018/2019: 

 „... kartellrechtliche Kompetenz der 

Sozietät international immer weiter 

rumspricht...“. „Der kontinuierliche 

Ausbau des Prozessteams hat sich 

bewährt ...“. „Stärken: Renommierte 

Schiedspraxis,	versiertes	Kartellrechts-	
und Litigations-Team.“

 Trendence Law 2018-2019: 

Attraktivste Arbeitgeber für 

Nachwuchsjuristen 

 The Legal 500 (2017): 

„HAVER & MAILÄNDER wird für die 

hohe Mandantenorientierung und das 

ausgezeichnete Know-How geschätzt.“

„ E H R E  D E M  E H R E N A M T  I M  L Ä N D L E “

Prof. Dr. K. Peter Mailänder wird für  

seine landes- und bundesweite ehren- 

amtliche Tätigkeit unter anderem als 

Richter am Verfassungsgerichtshof, als 

Mitglied und Vorsitzender des Europa-

ausschusses bei der Bundesrechtsan-

waltskammer	 (BRAK)	 sowie	 als	 Mitglied	
im Ausschuss Internationale Sozietä-

ten der BRAK geehrt. „Das Beispiel von 

Herrn Kollegen Prof. Dr. Mailänder zeigt, 

dass	 anwaltliche	 Expertise	 auch	 in	 den	
höchsten rechtssprechenden Organen 

des Landes anerkannt wird“ so der Bei-

trag im Kammerreport der Rechtsan-

waltskammer	Stuttgart.	Prof.	Dr.	K.	Peter	Mailänder	war	von	2000	bis	2018	Mitglied	
des Verfassungsgerichtshofs von Baden-Württemberg, der aus neun Richterinnen 

und	 Richtern	 besteht.	 Diese	 werden	 für	 die	 Dauer	 von	 9	 Jahren	 gewählt	 und	 sind	 
ehrenamtlich tätig. 

D R .  K L A U S - A .  G E R S T E N M A I E R 
A L S  F Ü H R E N D E R  S C H I E D S R I C H T E R 
A U S G E Z E I C H N E T

CHAMBERS EUROPE – Europe’s Leading Law- 

yers	 for	 Business	 –	 hat	 in	 der	 Kategorie	 1	 der	 
Rubrik „Meist gefragte Schiedsrichter in Deut-

schland“	 2019	 unseren	 Partner	 Dr. Klaus-A. 

Gerstenmaier ausgezeichnet. „Klaus Gersten-

maier von HAVER & MAILÄNDER ist hoch ange-

sehen und verfügt über langjährige Erfahrung in 

M&A-Streitigkeiten auf nationaler und interna-

tionaler Ebene.“

N E U E  P A R T N E R  B E I  H A V E R  &  M A I L Ä N D E R

Dr. Timo Alte wurde	mit	 Wirkung	 vom	1.1.2019	 zum	 Equity	Partner	ernannt.	 Er	 ist	
Fachanwalt	 für	 Handels-	 und	 Gesellschaftsrecht	 und	 seit	 2007	 in	 der	 Kanzlei	 tätig.	
Ebenfalls zum Jahreswechsel wurde Markus Bettecken zum Partner berufen. Seine 

Tätigkeitschwerpunkte	seit	2015	sind	Arbeitsrecht	und	Streiterledigungen.

E H R E N M I T G L I E D S C H A F T 
F Ü R  D R .  R O L F  M .  W I N K L E R ,  L L . M . 
in der Deutsch-Amerikanischen Juristen-Vereinigung 

Unser Partner Dr. Rolf M. Winkler wurde für sein  

langjähriges und beispielloses Engagement von der 

Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied in der  

Deutsch-Amerikanischen	 Juristen-Vereinigung	 (DAJV)	 
ernannt.	Nach	seinem	Eintritt	im	Jahr	1976	war	er	von	 
2004	bis	2018	Vorsitzender	der	Fachgruppe	Arbitration,	
Litigation,	Mediation	(ALM)	und	zugleich	Mitglied	des	
Zentral-Vorstands. 
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G E H T ’ S  N O C H ? 

Manch Stuttgarter hat sich schon die 

Augen gerieben, als letztes Jahr mit 

schwerem Gerät Mauerwälle auf der 

Feuerbacher Heide errichtet wurden. 

Wo bisher Schafe grasten, der Kinder-

zirkus Station machte oder viele Eltern 

sich	 mit	 Kindern	 (oder	 umgekehrt)	 beim	
Drachensteigen vergnügten, entstand 

ein Habitat für die Stuttgarter Mauer-

eidechsen. Böse Zungen meinten, dass 

sich die Eidechsen, die von der Stuttgart 

21-Baustelle	 im	 Neckartal	 in	 die	 Höhen- 
lage zwangsumgesiedelt wurden, womög-

lich	 auf	 dem	 nahen	 Birkenkopf	 (Volks-

mund:	 Monte	 Scherbelino)	 viel	 wohler	
gefühlt hätten. Und gekostet hätte das 

statt einiger Millionen Euro gar nichts. 

Denn mit den Aufräumarbeiten nach dem 

2.	 Weltkrieg	 sind	 dort	 die	 Trümmer	 auf- 
einander getürmt worden. Große Wohl-

fühlsteine hätten die Eidechsen dort 

überall vorgefunden. Aber an dieses 

Quartier hat womöglich keiner gedacht? 

Jetzt droht diesem Schildbürgerstreich 

die nächste Episode und den bisher auf 

dem Areal des Eberhard-Ludwigs-Gym-

nasiums	 („Ebelu“)	 lebenden	 Mauerei-
dechsen ein ähnliches Schicksal. Weil das 

Ebelu umgebaut wird, sollen die dort  

lebenden Eidechsen vor dem Baustart zu 

ihrem Schutz an den Bismarckturm um-

quartiert	 werden.	 Dafür	 wurden	 jetzt	
Bäume	 gefällt	 (wer	 einmal	 versucht	 in	
Stuttgart eine Baumfällung genehmigt zu 

bekommen, der möge kurz innehalten 

und überlegen, warum es hier für die  

Eidechsen ein behördlicher Selbstläufer 

war),	 Sträucher	 gerodet	 und	 der	 Kampf-
mittelbeseitigungsdienst hat das Hangge-

lände	in	exponierter	Südlage	mit	Traum-

blick über Stuttgart nach Fliegerbomben 

abgesucht. 

Jetzt	entstehen	drei	insgesamt	100	Meter	 
lange,	 80	 Zentimeter	 hohe	 kahle	 Mauer- 
abschnitte. Die Baukosten betragen  

ca.	 230.000	 Euro.	 Eingedenk	 gelegent-
licher	 Kostenexplosionen	 bei	 Stuttgarter	
Großvorhaben könnte es schnell auf eine 

halbe Million rauslaufen. 

Wer jetzt schon auf die Idee kommt, dass 

es in vielen Gärten auf dem Killesberg 

längst genügend Eidechsen gibt und dass 

diese dort wunderbar leben, so dass es 

„eigentlich“ kein neues Eidechsenhabitat 

bräuchte, der scheint nicht zu wissen: in 

den Gärten wird es schnell zu eng, denn 

1	(in	Worten:	eine)	Eidechse	braucht	eine	
Wohlfühlläche	 von	 bis	 zu	 80	 Quadrat-
metern. Davon träumen die armen Mast-

hühner,	die	sich	mit	bis	zu	26	Artgenossen	
einen	Stallboden	von	1	qm	teilen	müssen.	
Oder Legehennen, die zwar viel größer 

als	Eidechsen	sind,	aber	mit	0,11	qm	Stall-
läche	 auskommen	 müssen.	 Womöglich	
könnte es bei den Wohlfühldimensionen 

der Stuttgarter Stadtverwaltung mancher 

Eidechse in der Wilhelma zu eng sein. 

Jetzt ist jedenfalls entschieden, dass die 

bestehenden Lebensräume für Eidechsen 

ungenügend sind und eine Umsiedlung 

in das Habitat an der Feuerbacher Heide 

keinesfalls in Frage kommen kann. Dort 

ist	 der	 1a	 Lebensraum	 von	 Artgenossen	 
längst	ausgebucht	(s.	o.	zur	Dimensionie-

rung	der	Wohlfühlläche!).	Und	gegen	eine	 
Umsiedlung aufs Land, wo es noch  

Flächen	 (allerdings	 ohne	 Halbhöhen- 
lagenblick)	gibt,	wehren	sich	wahrschein-

lich nicht nur die verwöhnten Stuttgarter 

Mauereidechsen, sondern noch lauter 

die für deren Lebensraum kämpfenden 

Naturschützer: Die Stuttgarter Mauer-

eidechse sei nämlich eine besondere 

Spezies mit Genen von aus der Wilhelma 

entlaufenen Futtereidechsen sowie von 

Artgenossen, die als blinde Passagiere mit 

Obst- und Gemüselieferungen aus dem 

Süden eingewandert sind. Und die will  

schließlich nicht irgendwo auf dem Land, 

sondern nur dort leben, wo ihre Ahnen 

sich vermeintlich wohlgefühlt hätten.

Dass	 es	 mit	 140.000	 Mauer-	 und	 etwa	
60.000	 bis	 90.000	 Zauneidechsen	 laut	
einem Gutachten der Stadt wesentlich 

mehr Eidechsen in Stuttgart gibt als ange- 

nommen, ändert freilich nichts daran, 

dass jedes einzelne Tier schützenswert 

ist. Nur was passiert eigentlich, wenn 

die Stadt feststellen muss, dass für den  

Umzug der Ebelu-Schüler die Mittel fehlen, 

weil die Organisation des Eidechsenum-

zugs teurer wurde als geplant. Oder wenn 

in engen Verhältnissen lebende Stuttgarter  

plötzlich hinterfragen sollten, warum 

ihnen kein komfortabler Mindestlebens- 

raum	 von	 80	 qm	 zugebilligt	 wird.	 Dann	
wird’s eng. 

Man reibt sich also auch dieses Jahr  

wieder die Augen und fragt sich:  

geht‘s noch?

MEINUNG
V O N  D R .  P E T E R  M A I L Ä N D E R

Im Stadtgebiet von Stuttgart 
leben über 140.000 Mauer-

eidechsen und zwischen 60.000 
und 90.000 Zauneidechsen.
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H Ö C H S T E 
A N S P R Ü C H E 
V E R B I N D E N ! 

Die Unternehmensgruppe Hugo BENZING 

mit Stammsitz in Korntal-Münchingen 

bei Stuttgart ist einer der weltweit  

führenden Hersteller von Sicherungs-

elementen. Gegründet im Jahr 1933 

stellte das Familienunternehmen bis-

her weit über 125 Milliarden Siche-

rungselemente, Biege- und Stanzteile 

für die Automobil- und Flugzeugbran-

che sowie für die feinmechanische und 

elektrotechnische Industrie her. 

Schon in den Anfangsjahren entwickelte 

Hugo Benzing die bis heute weltberühm-

te	 Sicherungsscheibe	 DIN	 6799,	 deren	 
Patent das Unternehmen hält. Diese kleine  

Haltescheibe mit einem Durchmesser 

von	0,8	mm	bis	30	mm	sichert	verschie-

dene Bauteile auf kleinen Wellen, für den  

Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in 

der Elektrotechnik.

Mehr	als	500	Mitarbeiter	weltweit	sind	an	
der Entwicklung, Produktion, Qualitäts-

kontrolle, Logistik und Vertrieb mit über 

22.000	 verschiedenen	 Artikeln	 beteiligt.	
Eine besondere Spezialität von Benzing sind 

kundenbezogene Konstruktionslösungen 

als Spezialanfertigungen, der hauseigene 

Werkzeugbau und die Weiterverarbei-

tung mit mehreren Komponenten.

S I C H E R  I S T 
S I C H E R !

Seit Jahrzehnten vertraut die Unterneh-

mensgruppe	 BENZING	 auf	 die	 Expertise	 
von HAVER & MAILÄNDER. Christian  

Benzing und Dr. Peter Mailänder arbeiten 

nun schon in jeweils zweiter Generation 

erfolgreich zusammen.

A U F  A U G E N H Ö H E 
V E R T R A U E N

Mit der Erfahrung und dem Kompetenz-

team der Kanzlei wurden und werden 

wichtige rechtliche Grundsteine gelegt, 

auf die auf- und ausgebaut werden kann. 

„An Peter Mailänder schätze ich sein 

Durchhaltevermögen, seine hohe Einsatz-

bereitschaft, die Reaktionsgeschwindig-

keit und seine analytischen Fähigkeiten“ 

so Christian Benzing. „Und er besitzt einen  

starken Willen, stets konstruktive und 

einvernehmliche	Lösungen	zu	inden.“

BEST CASE

Das hochmoderne Hauptwerk  
und der Firmenstammsitz 

in Korntal-Münchingen erstrecken 
sich auf über 30.000 qm.



K O M P E T E N Z E N

T E A M

 

S T A N D O R T E 

I N T E R N A T I O N A L E 
V E R B I N D U N G E N

HAVER & MAILÄNDER RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT mbB

Lenzhalde 83 – 85 .	70192	Stuttgart	.	Tel.:	+49	(0)	711	22744	0	.	Fax:	+49	(0)	711	29919	35
 info@haver-mailaender.de . www.haver-mailaender.de

Gesellschaftsrecht

Mergers	&	Aquisitions

Kartell-, Vergabe-, Beihilferecht; Compliance

Schiedsgerichtsbarkeit/Complex	Litigation

Bank- und Kapitalmarktrecht

Handel und Internationaler Rechtsverkehr

IP/IT/Media

Bau- und Architektenrecht, Immobilienrecht

Vermögensnachfolge und Familienrecht

Arbeitsrecht/Sportrecht

30	Anwälte	–	30	Mitarbeiter

Stuttgart, Brüssel

American Chamber of Commerce in Germany, 

German-American Lawyers‘ Association, 

International Bar Association, The Law Firm Network


